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laments - Advocaten und Mitglied mehrerer Academieen

ſchrieb Er antwortlich i . J . 1781 :

» Toutes mes vues tendent à, diminuer la

„ masse des impots dans mes états . Je ne sau -

»rois faire usage de votre projet sur les poids et

„ mesures , qui , selon votre calcul , etabliroit en

„ oflet une nouvelle charge sur le public de 50

„ mille florins . “

XXIV .

Das Staatsgebaͤude der markgraͤflichen Zeit .

Blick auf die teutſche Verfaſſung . Badiſche Geſezgebung
und Regierungsprincipien . Beſonders die Hofraths⸗ und

Kirchenraths - Inſtruction .

Zur Staatsmaſchine jener Zeit gehoͤrte zuvoͤrderſt
die Stellung der Reichsfuͤrſten unter Kaiſer und Reich .

Dieſe Conſtitution naͤherte ſich damals ſchon ſichtbar

ihrem Zerfall , doch war ſie eine ſchoͤne, von mancher
Seite noch haltbare und ehrwuͤrdige Ruine . Erinnern

wir uns z. B . an den , beinahe koſtenfreien Schuz gegen

feindlichen Uiberfall ; an die Beſchraͤnkung der Zoͤlle und

Steuern ; an die ziemliche Freiheit des Handels und

Wandels mit Waaren , Perſonen und Gedanken ; an die
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geſicherte Gleichheit der Religionsrechte ; an die Reichs —

Juſtiz , deren geoͤffneter Weeg ſchon eine Wohlthat war ,

wenn gleich ihre Zueignung durch einen ſchwerfaͤlligen ,

wenig mehr paſſenden Rechtsgang , und durch die Aus⸗

artung der Executionen ins Politiſche , allerdings oft

geſchwaͤcht worden ; endlich an den Schuz , ſelbſt gegen

den Mißbrauch der reichsgerichtlichen und anderer frem⸗

den Gewalt , durch den Recurs an den Reichstag .
Aber was uns , hinter dieſen edlen Auſſenwerken ,

erſt in einen Tempel und in einen Garten gleichſam ein⸗

gefuͤhrt hat , das war die Guͤte der reichsſtaͤndiſchen i n⸗

nern Adminiſtration . An ihrer Spize ſtand eine

Geſezgebung , die , ohne noch ein Ideal zu erreichen

oder nur anzuſprechen , einſtweilen ſo weiſe war , daß ſie

meiſtens fuͤr ihre Zeit paßte . Von einzelnen neuen Gez

ſezen , die in die erſte und zweite Periode der Regierung

Carl Friederichs fielen , hat dieſes Werk die erheb⸗

lichſten genannt und ſie auch nach ihren Zwecken anzu⸗

deuten verſucht ; hier iſt noch uͤbrig, einiger Geſeze⸗

Sammlungen , und der Verwaltungsgrundſaͤze , in einem

Uiberblick zu gedenken . Die Civil - und die Criminal -

Juſtiz erhielten feine ſolche Bearbeitung oͤffentlich; doch

findet ſich im Archiv eine ſchriftlich angelegte Sam m⸗

lung aller Verordnungen , die als ein Supple⸗

ment zu dem Landrecht und zu der Landes - Ordnung an⸗

zuſehen ſind . Sie iſt nah den Titeln des alten Gefez -

buches fhon unter Carl Wilhefm angefangen , aber
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untet dem nachfolgenden Regenten nicht lange fortge —

ſezt worden — vermuthlich weil man auf Beſſeres in

gefaͤlligerer Zuſammenſtellung dachte . 1754 wurde der

Gedanke an eine Reviſion und Supplirung des Land —

rechts und der Landesordnung wieder rege ; das damals

verſuchte Syſtem blieb aber beim Vorſaz . 20 Jahre

ſpaͤter erhielten die vielen zerſtreuten Verordnungen in

Regierungsſachen , beſonders in der Landespolizei und

im Kirchenweſen , die erſte gedruckte Privat - Sammlung

der neuern Zeit ) ; ſie umfaßt die durlachiſchen Berörd -

nungen der erſten Periode , und liefert dieſelben im

woͤrtlichen ganzen Abdruck . Vom bbadiſchen Land aus

jener Zeit vor dem Anfall , haben wir nichts aͤhnliches,
ſondern nur das ererbte alte Landrecht von 1588 , deſſen

fünfte Abtheilung die Malefizordnung enthålt **) . Um fo

dringender war es, gute Polizeiverordnungen auch ins

Bbadiſche zu erlaſſen , und ſie nach einiger Zeit zu ſam⸗

) Gerſtlachers Sammlung aller . durlachiſchen , das Kir —

chen - und Schulweſen , das Leben und die Geſundheit der

Menſchen , die Verſorgung der Armen und Steurung des

Bettels , die innerliche Landes - Scherheit , die Verſorgung
der Wittwen und Waiſen , die Verhuͤtung der Feuers⸗

Gefahr , und Entſchaͤdigung der durch Brand Verungluͤck—
ten , die Aufnahme der Communen , die Erhaltung der

Weege und Straſſen , die Befoͤrderung des Nahrungſtandes
und der Landwirthſchaft , endlich die Aufnahme der Pro⸗

feſſionen und Handwerker betreffenden Anſtalten und

Verordnungen III . Baͤnde, Carlsruhe bei Schmieder ,

1773 , 74 .

*) Zum erſten Mal gedruckt 1805 , Carlsruhe bei Muͤller . “
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meln . Lezteres geſchah 1782 fuͤr beide Landestheile zu —

gleich . Der in Druck ausgegangene weſentliche In⸗

halt des betraͤchtlichſten Theils der neuen

markgräflich - badiſchen Geſezgebung , oder

der ſogenannte alphabetiſche Auszug ( auch Real⸗

Inder ) hies zwar ebenfalls eine Privatſammlung , da —

mit er , wenn je eine Unrichtigkeit in Vergleichung mit

den Urverordnungen ſich faͤnde , dieſen nicht Abbruch

thun könne ; er ward aber von der Regierung ſelbſt

durch niedergeſezte Deputaten veranſtaltet , in ſehr bän⸗

digen Auszüͤgen , mit Weglaſſung bloſer Wiederholun⸗

gen , und mit genauer Ruͤckweiſung auf die Originalien .

Er wurde das bequeme Handbuch aller Staats - Beamten ;

daher ließ das Gouvernement , gegen Ende der zweiten

Periode , nach demſelben Plan den zweiten Band bear —

beiten , der erft 1801 ang Liht frat und die bis zum

Ende von 1799 in den (felten gewordenen ) Wodenblát -

tern verkuͤndeten , oder ſonſt in beſondern Abdruͤcken zer —

ſtreuten Verordnungen uns referirt .

Einige Jahre zuvor geſchahen auch in der ſyſtema —

tiſchen Darſtellung , zwei denkwuͤrdige Schritte . Es

waren zwar ſchon ſeit einem Menſchenalter , in allen

Collegien , dieſelben geſunden Principien practiſch - lebendig ,

und natuͤrlicherweiſe oft beſprochen . Beſonders war es

in der Gewohnheit des , in der erſten Periode ſchon ge —

bildeten Miniſters , der dem Hofraths - Collegium praͤ—

ſidirte , daß er in der zweiten ſeine jungern Umgebungen
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ſorgſam auf die , der Geſchaͤftsmenge wegen faſt niemals

niedergeſchriebenen Grundſaͤze, aus denen die Expeditionen

abfloſſen , bei treffenden Gelegenheiten aufmerkſam machte .

Als aber bald nach ſeinem Tod , die Verfaſſung dieſes

Collegiums in etwas , ſein Perſonal aber ſtark ſich aͤn⸗

derte : ſo dachte man gluͤcklicherweiſe auf die Zuſammen⸗

haltung dieſer Collegial - Principien , welche — ſobald ſie

nun vom Regenten ſelbſt ausgeſprochen wurden , und

wenn gleich dabei geſagt ward , daß ſie nicht als buch —

ſtaͤbliche Norm gelten , ſondern nur dazu dienen ſollten ,

die allenthalben gehegten Regierungsabſichten ins Aug

zu faſſen — die Geſezgebung ſehr ergaͤnzt haben . So

entſtand die Hofraths - Inſtruction vom 28 .

Julius 1794 , und die Kirchenraths - Inſtruction

vom 6. Jul . 1797 . Dieſen vorzuͤglichen beiden Arbeiten

verdankt zugleich die Geſchichte der ruͤckwaͤrts liegenden

1770er und 1780er Jahre die Beurfundung deffen , was

damals fon heilig gehalten war .

Die Hofraths - Inſtruction gibt (§. 22 . ꝛc. ) uͤber die

Geſezgebung ſelbſt , folgende Geſichtspuncte an : die ſich

aͤndernden Verhaͤltniſſe des Lebens , wodurch Manches

zur Unſchicklichkeit oder Unhinlaͤnglichkeit wird , ma⸗

chen auch Aenderungen in den Geſezen von Zeit zu Zeit

noͤthig . Da man aber vorausſezen muͤſſe, daß die aͤltern

Verordnungen den damaligen Umſtaͤnden mit Weisheit

angepaßt worden , und da eine ,an ſich ſelbſt zwar vor⸗

theilhafte Beſtimmung dennoch durch ihre Einwirkung
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in andere beſtehende Einrichtungen , leicht ganz andere ,
als die erwarteten Folgen darbieten koͤnne : ſo muͤſſen
Abaͤnderungen beſtehender , und Aufſtellungen neuer Ge⸗

ſeze, auch nach jenen moͤglichen Einfluſſen erſt wohl er —

wogen werden . Da nun die indirecten Geſezeswirkungen
von denjenigen Maͤnnern am wahrſcheinlichſten voraus⸗

geſehen werden , welchen die unmittelbare Vollziehung
obliegt und die eigene Kenntniß der einſchlagenden Local⸗

und Perſonal - Verhaͤltniſſe beiwohnt : ſo muͤſſe von den

wichtigſten Oberaͤmtern , nach Beſchaffenheit des Gegen -
ſtandes auch von andern Staatsbeamten oder Collegien ,
beſonders von dort , wo das Geſez am haͤufigſten in

Anwendung kommen wuͤrde — uͤber deſſen Plan gut —

achtliche Aeuſſerung erhoben ; nach Erwaͤgung dieſer

Angaben erſt an die Ausarbeitung des Geſezentwurfes ge —

gangen , und alsdann der Antrag uͤber die Beweggruͤnde
und die zu entfernenden Hinderniſſe , zu Einholung der

fuͤrſtlichen Reſolution erſtattet werden . „ In dem ſchon

mit vorzulegenden Entwurf des Geſezes , heist es in

§. 25. , erwarten wir Ruͤckſicht auf die uͤbrige ſchon be⸗

ſtehende Geſezgebung , nicht blos darin , daß es mit keiner

Verordnung , die dadurch nicht namentlich aufgehoben

wird , in Colliſion komme ; ſondern auch darin , daß es

in den ganzen Geiſt derſelben , mithin in die Grund⸗

Principien , worauf ſie ruhen , einpaſſe , wie nicht min⸗

der , daß damit die Freiheit der Handlungen des Staats⸗

buͤrgers nicht weiter eingeſchraͤnkt werde , als fuͤr die

II . Bant 3
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Sicherheit der Uibrigen , für eine augenſcheinlich iiber -

wiegende Wohlfarth Aller , oder fuͤr die Aufrechthaltung

der Staatsverfaſſung , nothwendig iſt . Auch ſollen die

Geſeze nicht auf Particular - Faͤlle und ſeltene Erſchei⸗

nungen ſich einlaſſen , ſondern Hauptverfahrungs -Regeln,

fuͤr mehrfaͤltig recurrirende Handlungen und Lagen vor -

zeichnen . Die Faſſung muß alsdann die , zum Anlaß der

Verordnung dienenden Umſtaͤnde, und die dazu bewegenden

Urſachen , kurz und in ihren Grundzuͤgen darſtellen ; und ,

das Ganze ſoll ſo viel moͤglich in einem planen , auh

dem gemeinen Mann faßlichen Styl entworfen ſeyn “) “.

Abweichungen vom Gefez , die in vielerlei

Geſtalten von Dispenſationen , Privilegien , Moratorien ,

zu erſcheinen pflegen , wurden — da ſie von den menſch⸗

lichen Verhaͤltniſſen ſich , ohne in unnoͤthige Haͤrte zu

verfallen , nicht trennen laſſen — nur gegen Uibermaas

und Willkühr , in geregelte Schranken geſtellt , und da⸗

bei unterſchieden , ob das Geſez die allgemeine Befolgung

zum Staatszweck habe , oder nur eine Minderung der

entgegen ſtehenden Faͤlle und die Abſicht , indem man

dispenſirt , den Handlungen doch eine wohlthaͤtige Diree⸗

tion zu geben ? Die Dispenſationen der leztern Art

wurden der Regierung uͤberlaſſen , mit Vorzeichnung der

*) Hinſichtlich der Menge unſerer Verordnungen , und des

Styls — koͤnnen wir uns nun wohl mancher Schuld

nicht entladen ; doch behaͤlt die obige Anerkennung eines

Beſſern ihren urkundlichen Werth .
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Bedingungen , unter welchen die Faͤlle dispenſabel heiſen
ſollen . In jenen ſchweren Faͤllen hingegen — z. B.

wenn die Geiſtlichkeit , die Ritterſchaft , ein ſonſtiger
Ausländer , liegende Güter im Land acquiriren , oder anz

gefallene laͤnger als ein Jahr behalten , wenn ein Juͤng⸗
ling ſogar vor dem igten Jahr heirathen wollte , wenn

ein Wirth zum Ortsvorgeſezten gewaͤhlt war — da

konnte die Regierung zwar abſchlaͤgliche , aber nicht will⸗

ay w fahrende Entſchlieſſung geben , ſondern im leztern Fall

mußte , in einem Antrag an den Fuͤrſten ſelbſt , gezeigt

werden : es falle , unter den individuelen Umſtaͤnden,
der Grund des Geſezes dergeſtalt weg , daß auch keine

ſchaͤdliche Conſequenz fuͤr andere Faͤlle zu beſorgen ſey,
oder es ſtelle ſich diesmal , wegen Colliſion mit andern

Staatszwecken , die Dispenſation von der geſezlichen

Regel als das geringere Uibel dar — z. B . wenn

kein anderer , gleichtuͤchtiger Schultheis im ganzen Dorf

zu finden geweſen als ein Wirth , und wenn zugleich
erungW das befragte Subject beſonders rechtſchaffen und uneigen⸗

nüzig war . Wo aber der Markgraf kein uͤberwiegendes
Gutes abſah , da dispenſirte er nicht .

Die Strafgerechtigkeitspflege war da⸗

mals noch bei der Regierung — mit Ausnahme der

Faͤlle, welche Todesſtrafen zum Vorwurf hatten und

ins Hofgerichts - Protocoll aufgenommen wurden . Es

war viele Maͤſigung in Anwendung der Strafgewalt —
bei den ſeltenen Todesſtrafen niemals Martern ; bei den

pi
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Zuchthausſtrafen eine ſehr menſchliche Haltung ; auſſer

den peinlichen Faͤllen keine Schlaͤge der Buͤrger — nur

ſolche Liederliche , die erft ihres buͤrgerlichen Rechtsſtan⸗

des entſezt ( mundtodt erklaͤrt ) worden , oder junge Pur⸗

fhe , konnten mit beſchraͤnkter Zuͤchtigung , ſchneller und

wohlfeiler , abgefertigt werden . Der Hofrath hatte ,

neben den eigenen Straferkenntniſſen in Faͤllen der mitt⸗

lern Groͤſe, auch die Aufſicht auf die Ordnung der klei⸗

nern Strafen , die die Aemter ausſprachen . Mit den

Geldſtrafen war der Fiſcus ſo wenig eigennuͤzig , daß ſie

in gar keinen Uiberſchlag der Staatseinnahmen genom -

men wurden und daß , wenn jeweils um Verwandlung

anderer angeſezten Strafen , oder um Abolition gebeten

wurde , in der Inſtruction §. 60 . ꝛc. voraus erklaͤrt war ,

daß der Abkauftax keine fiſcaliſche , ſondern eine fromme

Verwendung haben ſoll .

Den weitlaͤuftigſten Zweig der Hofrathsgeſchaͤfte

bildete die aufgetragene Obſorge fuͤr die Erhaltung des

buͤrgerlichen Wohlfſtands und fuͤr ſeine Beſſe⸗

rung , hinſichtlich ganzer Gemeinen ſowohl als der Fa⸗

milien . Einzelne Beiſpiele ſolcher Vorkehrungen fuͤr

oͤffentliche und Privatſicherheit , fuͤr Geſundheit , Armen —

verſorgung , Pflegſchaften , Emporbringung der Land —

und Stadtwirthſchaft — ſind in dieſen Annalen genuͤ⸗

gend vorgekommen . Alle 7 Jahre laͤngſtens ſollte die

Runde mit den Frevelgerichten gemacht ſeyn —

als einem vorzuͤglichen Mittel zur allgemeinen Uiberſicht
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und zur leichtern Viſitation , ob auh der vorherige Be⸗

ſcheid in allen ſeinen Puncten vollzogen worden ſey ,

oder warum nicht ? Noch als ein Hauptnuzen , der

durch dieſe Frevelgerichte erzielt werden ſollte , ward

empfohlen , daß , wie in neuern Zeiten angefangen wor⸗

den , die zur ſtatiſtiſchen Kenntniß eines Orts⸗ dienende

Daten , ( als : Zahl des Volks , der Profeſſioniſten jeder

Gattung , der cultivirten Felder und des Viehs , der

ein - und ausgehenden Producte ꝛc. ) ins Protokoll einge⸗

fuhrt , und mit dem angeordneten phyſicaliſchen Orts be⸗

ſchreibungen in Verbindung geſezt werden midten *) .

Aber ein gedoppelter Inſtructionsgegenſtand wurde

noch genauer bezeichnet : die Handhabung der tan -

desherrlichen Rechte , im Kirchlichen und im Welt⸗

lichen. Im leztern war der Treffpunct der , die Po⸗

litik des Schwaͤchern auszubilden , aber ſo , wie

ſie verdient auch dem Staͤrkern eigen zu ſeyn . Die im

haͤufig durchſchnittenen Land ſo wichtige Bewahrung ,

Beſchreibung und Viſitation der Landesgrenzen ,

hatte die genaueſten Vorſchriften . Fuͤr den Fall , daß

auch ſonſt Eingriffe von Auswaͤrtigen gewagt werden ,

wird zuerſt der praͤparative Weeg empfohlen —

durch glimpfliche Widerſpruchs⸗Schreiben , die zugleich

als Erkundigungsmittel dienen , ob die Sache nicht als

bloſer Mißverſtand ſich anſehen und heben laſſe ? Allemal

4) Man vergleiche Bd . I . in den Beilagen , S . 50 te
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aber trachte man , im ſuſpenſiven Weeg , Zeit genug zu

gewinnen , um von beiden Seiten ſich aller einſchlagen —
den Rechtsverhaͤltniſſe mit Muſe und Reife zu erkun⸗

digen , ehe man zum Nachgeben oder Behaupten ſich

entſchließt . Waͤhrend der Actenaufſuchung und Referats⸗

Beſtellung ſchreibe die Regierung den untern Stellen

ſolche Verhaltungsregeln vor , daß zwar der juͤngſte Beſiz ,

wenn man ihn hat , erhalten , aber doch ſeine Ausuͤbun⸗

gen nicht ohne Noth vervielfaͤltigt werden , um nicht

den Nachbar zu groͤſſerm Unwillen und bedenklichern

Thaͤtlichkeiten aufzureizen . Nur wenn ſich nicht bald

genug eine guͤnſtige Aenderung noch eine Compoſition
eroͤffnet , und wenn der Gegenſtand nicht ſo geringfügig
iſt , um den Aufſchub unter Proteſt vorzuziehen — ſoll

auf deciſive Maasregeln der Antrag gemacht und

dann zunaͤchſt erwogen werden : ob der Beſizſtand aus⸗

gemacht oder zweifelhaft , das dieſeitige Recht liquid oder

illiquid , das uͤbrige Verhalten des Nachbarn friedelie⸗

bend oder vorgreifend — ob die Selbſthilfe zur Shiz

zung im Beſiz , nach dem Recht und den Umſtaͤnden

thunlich und auch raͤthlich, oder ob und wie der proceſ⸗

ſualiſche Rechtsweeg einzuſchlagen ſeyů ? „ So wie uͤbri⸗

gens, “ heist die Schlußſtelle bei dieſem zarten Inſtruc⸗

tionspunct , „ wenn ſich befaͤnde , daß die von unſertwe⸗

gen formirten Anſpruͤche nicht Grund haͤtten, guter Treu

und Glauben gemaͤs, Wir auf deren Abſtellung den An⸗

trag erwarten : ſo iſt auch bei erwaͤhlten Manutenenz⸗
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weegen , der Glimpf , ſo lang er zum Zweck fuͤhren kann ,

der Strenge vorzuziehen , und allemal dahin zu ſehen ,

daß nichts unternommen werde , wovon man nicht ge⸗

gründete Hoffnung haben moͤge, es mit Recht , mit

Ehre , und mit Nuzen hinauszufuͤhren , und nie zu

vergeſſen , daß auch dann noch, durch alle Einleitung ,

das diesſeitige Beſtreben zu Unterhaltung guter fried⸗

licher Nachbarſchaft vorleuchten muͤſſe. “

Bei dieſen Grundſaͤzen , und andererſeits bei der

i Standhaftigkeit , mit der man das unternommene Wohl⸗

nit a) begrůndete fortzubehaupten pflegte , gelang es dem Mark⸗

i
grafen von Baden , im Berhåltniğ zu feinen vielen . und

meiſtens ſtaͤrkern Nachbarn , mit nur wenigen Mißhellig⸗

il feiten von . Bedeutung . beladen und , wo er auftreten

nadt m) mufte , geachtet zu ſeyn — fürs Recht wie fuͤr die

gütliche Beilegung .

Endlich war auch dem Hofraths⸗Collegium die

Oberaufſicht auf gute Ordnung bei den Oberamts - Re⸗

giſtraturen zur beſondern Pflicht gemacht . Dieſelben

waren unter den fruͤhern Regierungen und Kriegen ver⸗

nachlaͤſſigt geblieben , und am fuͤhlbarſten war die Ver⸗

legenheit , wenn man den aͤltern Stand der Hoheits⸗

rechte beurkunden wollte . Mit Hilfe auſſerordentlicher

Perſonal - Aufſtellungen für. die Aufraͤumung des alten

Wuſtes , kam man ziemlich weit in der zweiten Periode

dieſer Regierung , wo meiſtens noch groſe Oberaͤmter und

daher wenig Regiſtraturen waren .
z
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Im Kirchenwe ſen hatten ſich die vielen ſchoͤnen

Verordnungen aus der erſten Periode nur auf das Ver⸗

haͤltniß des durlachiſchen Landes , alſo vom augsburgi⸗

ſchen Religions - Bekenntniß , erſtreckt ) ; die Rechte
des Landesfuͤrſten bezuͤglich auf die catholiſchen und re⸗

formirten Kirchen , wurden erſt nach dem Anfall der

bbadiſchen Lande allmaͤlig ausgebildet — mehr durch

gelegenheitliche Maasnahmen als durch Verordnungen ,
mit denen man weislich zurückhielt , in einer Zeit , da

das Vertrauen der neuen Unterthanen noch erſt zu ge⸗

winnen war und da man gern andere Beherrſcher , mit

ihren damals ſtark angeregten Hoheitsrechten im Kirch⸗

) Die wenigen katholiſchen Orte im Durlachiſchen waren :
Ballrechten und Dottingen im Oberamt Badenweiler , ein
heimgefallenes Lehn der Dynaſten von Staufen , deſſen
Bürgern der Markgraf Georg Friederich , als er ſie
1602 mit Seinen obern Landen vereinigte , die ungeſtoͤrte
Religionsuͤbung zugeſagt , und unter allen nachgefolgten
Stuͤrmen gehalten hat ; die Orte Inzlingen und Stetten
bei Lörrach , die unter oͤſtreichiſchen Anſpruͤchen ſtanden ;
die St . Blaſianiſche Probſtei Buͤrgeln im Roͤteliſchen ; das
der Ritterſchaft incorporirte Gemmingiſche Gebiet im Ober⸗
amt Pforzheim ; der Privatgottesdienſt in den Staͤdten
Carlsruhe und nachmals in Pforzheim . Gemiſchte waren ,
im Hochbergiſchen , die mit Oeſtreich gemeinſchaftlichen Orte
Böͤtzingen und Oberſchafhauſen , ſo wie das mit Fuͤrſten⸗
berg gemeinſchaftliche Prechthal . Audererſeits waren in der
mittiern Markgrafſchaft , und zwar in gemiſchten Orten ,
augſpurgiſche Confeſſionsverwandte im Malbergiſchen , und
in dem mit Speier gemeinſchaftlichen Gernsbach ſammt
Zugehoͤrden . Dazu kam nochmals die evangeliſche Hofkapelle in
Raſtatt . Reformirte waren in Carlsruh , Friedrichsthal , Welſch⸗
Neureut , Pforzheim , u. die meiſten im Vorder -Sponheimiſchen.
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lichen , zuerſt ſich ausſprechen laſſen wollte . Nun aber

lernen wir die laͤngſt geübten Grundſaͤze naͤher aus der

Hofraths - Inſtruction kennen . Es heist im §. 62 :

„ Unter dieſen ( Pflichten des Hofraths fuͤr die Regalien )

„ macht die Wahrung Unſerer Kirchenvogtei , des Dber -

„aufſichts - und des Concurrenzrechts in den Kirchen⸗

„ſachen Unſerer catholiſchen Lande , einen wichtigen Theil

„ aus . Im Allgemeinen iſt hierbei vorauszuſezen , daß

„ ſo wenig das ſubſidiariſche roͤmiſche Recht zu Beſtim⸗

„ mung der weltlichen Staatsverfaſſung Unſerer Lande

„ Maasſtab ſeyn kann , eben ſo wenig das ſubſidiariſche

„ canoniſche Recht die Norm der Staatsverhaͤltniſſe zwi⸗

„ſchen geiſt - und weltlicher Obrigkeit Unſerer catholiſchen

„ Lande ſey , ſondern daß , ſo weit nicht die teutſchen

„ Reichs - Grundgeſeze , Concordate und vorliegende Ver⸗

„traͤge Maas und Ziel geben , auf das Herkommen

„ Unſerer Lande zu ſehen ſey , damit nicht etwas , das

„unverruͤckt und unwiderſprochen ein den Dioͤceſan - Bi⸗

„ſchoͤfen zugeſtandenes Recht war , ihnen jeweils entzogen

„ oder geſchmaͤlert , aber auch keine Gewaltanmaſſung ,

„ wo ſie nicht in ruhigem Beſiz ſind , oder keine Form

„ ihrer Ausübung , die nicht mit dem Herkommen ſtimmt ,

„ ohne Unſer beſonderes Wiſſen und Gutheiſen nachgeſehen

„ werde . “

Hiernach wurden denn die beſondern Anwendungen

vorgezeichnet , auf alle die Faͤlle, da von den Vicariaten

oder dem inlaͤndiſchen Clerus erhebliche Handlungen vor⸗
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genommen werden , Man fordette erſt Communicationen

mit der Regierung , die meiſtens von ihrem ernannten

Commiſſarius den biſchoͤflichen begleiten ließ . Man ge —

ſtand zwar den Ordinariaten in Religions - , Gewiſſens —

und Ehe - Angelegenheiten die alleinige regelmaͤſige Ein⸗

ſchreitung zu . Wenn aber der weltliche Unterthanenſtand

in die Beruͤhrung kam , oder Kirchenpfründen (z3. B . bei

deren Theilung , Vereinigung , Reſignirung , Widerbe —

ſezung ) Kirchenkaſſen , milde Stiftungen , Temporalien

irgend einer Art , auch der Beſizſtand der Zehnten , Pa⸗

tronatrechte und wiederum der Laſten , die auf kirchlichen

Beſizungen ruhen ( wie Kirchenbau , Haktung des Faſel —

viehs in einer Gemeine ) : ſo war man wach mit der

landesherrlichen Einſchreitung . Dies galt in noh wei -

term Umfang vom Schulweſen ) . Die natuͤrlich jeweils

entſponnenen Differenzien mit den Biſchoͤfen wurden aber

—nach den Durchfuͤhrungen , welche in den Capiteln

VII . und VIII . erzaͤhlt worden ſind — meiſtens guͤtlich

und ſo anſtaͤndig vermittelt , daß die Wuͤrde der Reli⸗

gion dem Volk auch nicht ſcheinbar getruͤbt ward .

Uiber die wenigen Catholiken im Durlachiſchen

endlich , ſoweit keine biſchoͤflichen Dioͤceſanrechte im Drt

herkoͤmmlich waren * ) , uͤbte das Hofraths - Collegium ,

wie uͤber die Reformirten , die vollere landesfuͤrſtliche

) Cap . III .

**) Man hielt fid ſtreng an den weſtphaͤliſchen Frieden , Art .
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Jurisdiction aus — z. B . in ihren Eheſachen , in Hei⸗

raths - Dispenſen , in Unterſuchungen und Strafverhän⸗

gungen gegen Pfarrer , in Obſignationen und Erbthei⸗

lungen uͤber ihre Verlaſſenſchaften , in Viſitationen des

aͤuſſerlichen Kirchenweſens — jedoch alles mit Einhaltung
der Grundſaͤze von eines Jeden Religion .

Einfacher und tiefer konnte man in die Leitung der⸗

jenigen Kirche eingehen , in der der Regent zugleich als

erſtes Geſellſchaftsglied , die biſchoͤflichen Rechte und Pflich⸗

ten zu uͤben vermochte . Von Zeit der Reformation her ,

welche Markgraf Carl II . 1556 in dem durlachiſchen

Unter⸗ und Oberland vorkehrte , beſtand ſchon eine im

Druck ausgegangene Kirchen - Ordnung . Die wich⸗

tigern Anwendungen aber , ſtellte die nachmalige Kirchen⸗

raths⸗Inſtruction des Markgrafen Friederich V.

von 1629 dar ; auch lernt man aus ihr den Stand der

geiſtlichen Gewalt in denen Jahren kennen , die ſpaͤter⸗

hin der weſtphaͤliſche Friede zu den Entſcheidjahren be⸗

ſtimmt hat ) . Dieſe Landesurkunden wurden , fuͤr ihre

Grundzüge und die dadurch beſtimmten Rechtsverhaͤltniſſe ,

V. §. 48 , unt behauptete , dap eine cathotifhe Religions⸗

uͤbung im Entſcheidjahr darum noch nicht das Dioͤteſan⸗

recht eines Biſchofs zur Folge habe , wenn dieſes nicht

ſonſt auch herkoͤmmlich geweſen .

) Baden - Durlach war , nach der Sprache jenes Friedens ,

Art . IV . §. 26 , ex capite amnestiae , alſo nach dem

Zuſtand von 1618 ( nit blog ex capite gravaminunt .

nach 1624 ) reſtituirt .
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jezt in der neuen Inſtruction als unabaͤnderliche Norm

beſtaͤtigt — jedoch mit dem Beiſaz : „ es habe inzwiſchen

die Aenderung in der politiſchen Weltlage und der Den —

kungsart der Menſchen , gar manche Modification noͤthig

gemacht , um den nehmlichen Zweck dadurch erreichen

zu koͤnnen ; nebſtdem erfordere die ſeitherige weitere Ent —

wicklung des proteſtantiſchen Lehrbegriffs , ſo wie die ihr

zur Seite gegangene falſche Aufklaͤrung , manche veraͤn⸗

derte Vorſchrift und erneuerte Geſchaͤftsanweiſung . “ Als

Proben , hier einige Beſtimmungen .

Die Sorgfalt fuͤr den Lehrvortrag wird als

erſte voraus geſtellt . Nichts ſey zwar als bindender

Glaubensgrund anzunehmen , was nicht in der heiligen

Schrift deutlich dafuͤr characteriſirt ſey ; die Reforma -

toren , indem ſie nach dem Maas der damaligen Bildung

ſchon , geaͤnderte Ausdrucksformen waͤhlten, haben nie

die Abſicht , dieſelben der Nachkommenſchaft zu einer

Glaubensnorm aufzudringen , gehabt , weil jede derglei —

chen ſelbſt gewaͤhlte Einkleidung immer den Veraͤnderun⸗

gen unterworfen bleibe , denen die wiſſenſchaftliche Cultur

ſelbſt unterliege . Allein noch weniger ſeyen ſie gemeint

geweſen , den Glauben der evangeliſchen Gemeinen modeln

zu laſſen nach der eigenen Anſicht eines Jeden . Das

Conſiſtorium muͤſſe alſo ſein Augenmerk darauf richten ,

den Stoff des Streites uͤber ſelbſtgewaͤhlte Denkformen

aus den oͤffentlichen Religionshandlungen zu verbannen ,

und deſto mehr den Lehrvortrag auf die feſte Einpraͤgung
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der geoffenbarten Religionswahrheiten in ihrem eigen —

thumlichen bibliſchen Gewand , zu leiten . Bezuͤglich auf

Privat⸗Unterredungen wurden die freiern Aeuſſerungen

eines redlichen Forſchers , auch mit Abweichung ſeiner

Vorſtellungsart von den ſymboliſchen Buͤchern oder von

Conſiſtorialmeinungen , gegen Vorwurf und Nachtheil

in Schuz genommen . Aber in den liturgiſchen Vortraͤ⸗

gen galt keine eigenmaͤchtige Ausdrucks - Aenderung , noch

eine ganzliche Unterlaſſung des Vortrags úber Haupt -

lehren . „ Derjenige, “ heiſt es in §. 9 , „welcher ſelbſt

„ſich die evangeliſche Freiheit nimmt , von den Vorſtel⸗

„lungs - Arten ſeiner Vorfahren , von denen er ſich oft

„ muͤhſam loswindet , abzuweichen , ſoll eingedenk bleiben ,

„ daß auch er in ſeiner Anſicht irren und damit bei andern

„die gleiche Schwierigkeit , zu einer beruhigenden Uiber⸗

„ zeugung zu gelangen , hervorbringen kann ) ; ſoll

„ mithin da , wo ein ſolcher Zwieſpalt der Vorſtellungen

„ eingedrungen iſt , in ſeinem Amt billig ſich an die klaren

„ Ausdruͤcke der heiligen Schrift uͤber ſolche Materien

„allein halten , dieſe ſeinen Zuhoͤrern mit vorzuͤglicher

) Dies wird in dem folgenden §. 10 . „ die ſo wichtige und

doch feine Grenzlinie der Glaubens⸗Freiheit

und Lehrfreiheit “ genannt . Ein naͤheres Gemaͤlde

der Maͤſigung und des apoſtoliſchen Sinnes , wozu das

Conſiſtorium auch practiſch die Geiſtlichkeit des Landes

leitete , iſt aus den verſchiedentlich im Journal v. u. f.

Teutſchland abgedruckten Synodalbefehlen zu entnehmen ;

man ſehe im Jahrgang 1790 den Befehl v. 1789 .
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„Hinſicht auf die beßte Art ihrer practiſchen Anwen -

„ dung vortragen , und dann der goͤttlichen Vorſehung

„überlaſſen , wie ſie in einem Jeden diejenige Vorſtel⸗

slungs - Arten daruͤber wecken wolle , die ſie ſeinem Faſ —

„ſungskreis am angemeſſenſten findet , die alſo auch am

„leichteſten in ihm in Leben und Wirkſamkeit uͤbergehen

„ kann . Denn ſo gewiß wir jeden Lehrer gegen einen

„ Dominat des Conſiſtoriums uͤber ſeine Vorſtellungs⸗

„ Art der Glaubenslehren ſicher geſtellt wiſſen wollen :

„eben ſo ſehr finden Wir Uns auch verbunden , die Uns

„ zur Aufſicht anvertrauten Kirchſpiele Unſers Landes vor

„dem unmerklichen , aber eben darum gefaͤhrlichern Do⸗

„minat der Lehrer zu ſchüzen “ ꝛc.

Daß nach gleichen Grundſaͤzen die Aufſicht auf die

oͤffentlichen Schulen , wie auf die Bildung der Pfarr —

und Schulcandidaten ſelbſt , gehalten wurde , verſteht

ſich. Aber zarter war die Einwirkung auf den Pri -

vatunterricht zu beſtimmen , den die Eltern , mit

Umgehung der Trivialſchulen , in ihren Haͤuſern geben

laſſen , ehe ſie die herangewachſenen Knaben in ein Paͤda⸗

gogium oder Gymnaſium ſenden . Hier blieb man , nach

§. 14, dabei ſtehen , daß den Privatlehrern , die einmal

durch Examination und Approbation im Land eine Lehr⸗

befugniß haben , frei bleibe , noch andere als die oͤffent⸗

lich eingefuͤhrten Unterrichtsbuͤcher zu waͤhlen — nur

keine die die Darſtellungsart der oͤffentlichen Lehrbuͤcher
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n Ao: geradezu anfechten , ſomit den Lehrling irre machen

koͤnnten .

Aufſicht auf die Sittenzucht war der andere ,

dem Conſiſtorium vorzuͤglich empfohlene Gegenſtand .

Zwar wurde anerkannt , daß die Befoͤrderung der in⸗

nern Sittlichkeit ſich weniger noch , als jene des

treinen Unterrichts , durch obrigkeitliche Anordnungen bez

wirken laſſe , ſondern das meiſte von der Treue und

Wuͤrde der einzelnen Familien abhange . Indeſſen ſolle

die Kirchen⸗Obrigkeit die Seelſorger zur Klugheit in

ihren Einwirkungen anleiten , und zum ſteten Amtseifer

ermuntern , auch gegen unartige Gemeinsglieder ſchuͤzen.

Danebſt ſolle auf die zeitige Entdeckung derjenigen

Sittenfehler hingearbeitet werden , die der Staatsahn⸗

Di : dung noch entgehn , und die gleichwohl durch haͤufigen

Reiz den Hang zum Sittenwidrigen und zu leiden⸗

ſchaftlichen Laſtern begruͤnden — ohne jedoch , ſagt ein

Beiſaz , die Unterthanen in der Freiheit eines unſchaͤd⸗

lichen Gebrauchs zu beſchraͤnken, und damit zu veran⸗

laſſen , daß die Kirchenzucht ihnen eine ſchwere Laſt und
K

ein hartes Joch werde ; ohne auch die obrigkeitliche Kir⸗

chenobſicht auf eine inquiſitionsmaͤſige Aus ſpaͤhung haͤus⸗

licher Privatverhaͤltniſſe auszudehnen , ſo lange dieſe nicht

zu oͤffentlichen Ausbruͤchen kommen , oder ſonſt dem Pfar⸗

rer aus Gelegenheit ſeiner Amtsverhandlungen bekannt

werden .
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Leichter-find indeffen diefe 3we de , ala die Mittel

der Einſchreitung zu beſtimmen , ſobald nehmlich die

leztern uͤber die Privatmahnungen — die ein treuer

und wuͤrdiger Seelſorger oft noch wirkſam machen kann

—hinausgehen ſollten . Die Vorforderung vor die ver⸗

ſammelte Kirchen - Cenſur , die Anzeige bei der

buͤrgerlichen Obrigkeit , und in Faͤllen des zu ſtarken

oͤffentlichen Aergerniſſes der Kirchenbann mit Aus⸗

ſchlieſſung vom heiligen Abendmal — bleiben wohl in

der Theſis ſtehen : aber die dadurch ſich erzeugende Er —

bitterung der Gemüther , ja oft deſto frechere Ausbruͤche

—fuͤhrten mehr darauf , daß bei einem an Sittlichkeit

ſchon ziemlich herangewachſenen Volk ſolche Auswuͤchſe

von Einzelnen meiſtens der allgemeinen Mißbilligung

und Verachtung überlaſſen werden koͤnnen ; und daß es

nichts deſto weniger zum Troſt des chriſtlichen Patrioten

gereicht , in der freier gehaltenen Menge , ſo lang beſſere

Beiſpiele ihrer Obern die Scheu vor dem Laſter aufrecht

halten , einen Wachsthum am ſelbſt gewaͤhlten Guten ,

wie eine Minderung an ſchweren Verbrechen , im Ganzen

wahrzunehmen *) .

Doppelt fireng wurde auf die Reinheit der Sitten

bei den Geiſtlichen und Schullehrern ſelbft

geſehen ;

) Erſt in der kurfuͤrſtlichen Zeit wurde bei den Criminal -

Gerichten eine jaͤhrliche Summirung der vorgekommenen

Verbrechen und Strafen eingefuͤhrt. Die Reſultate wer⸗

den ſich nach einem laͤngern Zeitraum erfreulich finden ,
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geſehen ; einige derſelben , die gegen das ſechste Gebot

ſich vergangen hatten , verloren ihr Amt daruͤber , und

wurden zum Theil im Elend , dem Gemeinwohl auf⸗
geopfert — waͤhrend der nehmliche Fehler Andern als

menſchliche Schwachheit hingeht . Man erachtete aber ,

daß hier keine Wahl ſey ; daß auch , wer ſich oͤffentlich

zum Lehrer der Religion aufſtellen laͤßt, und dann ſelbſt
gegen ihre Gebote Muthwillen treibt , wirklich eine ſchwe⸗
rere Schuld trage , und ein doppeltes Geluͤbd breche.
Aus gleicher Conſiſtorial - Pflicht , ganze Kirchſpiele vor

dem Aergerniß oder vor dem Herabſinken in der mora⸗

liſchen Unterſcheidung zu ſchuͤzen, wurde — wenn ein

wegen gemeinen Verbrechens angeſchuldigter Geiſtlicher ,
von dem Criminalgericht nur als unuͤberwieſen
der Inquiſition entbunden war — alsdann noch
von Kirchenobrigkeits wegen unterſucht und erkannt , wie

fern er , wegen des auf ihm ruhenden Verdachts
gänz oder doch in der Gegend des obwaltenden Aerger⸗

niſſes , vom Kirchendienft zu entfernen ſey ) 2

Die Ehegerichtspflege war damals noch Con⸗

ſiſtorialſache , und die Kirchenraths - Inſtruction ⸗gibt

dafüͤr den Grund an : der Eheſtand habe , durch die

Vorſchriften von Chriſtus und ſeinen Apoſteln uͤber ihn ,

) Zuweilen gereichte das leztere Erkenntniß zu ſeiner beſſern

Ehrenrettung . In dem harten Fall aber der Entfernung
vom Kirchendienſt wegen bloſen Verdachts , pflegte nue
Dienſtverſezung in eine weltliche Categorie , vorzugehen .

II . Band , Ua
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eine beſondere Heiligkeit , Wüͤrde und religiöſe Beziehung

erhalten . Hinſichtlich der Eheverſprüche , war es ein

Augenmerk , daß ſie ſpät ſolenniſirt , aber dann bald

vollzogen würden . Das Erkenntniß uͤber ſtreitige Ver⸗

ſpruche war zwar noh beibehalten und man ging je-

weils , fùr das Worthalten , bis zum ſchwachen Mittel

gtaͤgiger Einſperrung ; aber die hoͤhere Wichtigkeit einer

zu verhuͤtenden uͤblen Ehe war in der Inſtruction aner⸗

kannt — nur noch nicht geſezlich die ganze Klage auf

den Vollzug entzogen . Die Supplirung des jeweils ver⸗

weigerten elterlichen Conſenſes hatte die Haupt - Vorſchrift :

„ daß weder der billige Gehorſam gegen die Eltern un —

tergraben , noch ein unbilliger Egoism der leztern , und

vordringende zeitliche Urſachen , Anlaß geben moͤgen,

die Kinder an der Selbſtbeſtimmung zu dieſem , fuͤr

ihr ganzes Leben ſo wichtigen Schritt zu hindern . “ Die

Wiederverheirathung mit dem Ehebrecher war in der

Regel verboten , jedoch alsdann eine — immer ſehr be —

denkliche — Ausnahme zulaͤſſig, wenn weder ein gehei —

mes Eheverſprechen vor der That , noch lebensgefaͤhrliche

Nachſtellung gegen den fruͤhern Gatten vorgegangen ,

und wenn zugleich noch andere Milderungsgruͤnde einge —

treten waͤren . Nur der Fuͤrſt konnte dafür dispenſiren ,

und dabei wurde die Niederlaſſung weit von dem Wohnort

des unſchuldigen Abgeſchiedenen bedingt . Keine eigen⸗
maͤchtigen Ehetrennungen wurden zugelaſſen ; vor dem

Richter aber die Sache erſt zum Ausſoͤhnungsverſuch
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gebracht . Im Fall des Mißlingens und einer gleichwohl

genuͤgenden aNaihzurpaia Trennung , blieb dieſe

doch ſehr in der Zeit beſchraͤnkt ; lieber erkannte man

dann aufs Neue uͤber Verlaͤngerung . Unter den be —

kannten wenigen Urſachen zur gaͤnzlichen Scheidung der

Proteſtanten , war die „ unbeugſame Herzens⸗

haͤrtigkeit “ nicht milde ausgelegt ; daher waren dieſe

Vorkommniſſe in den Gerichten ſelten , und der Glaube

an die Unaufloͤsbarkeit der Ehen war fuͤr faͤhig gehalten ,

den haͤuslichen Frieden oft wieder herzuſtellen .

Fuͤr die landesherrliche Hoheit in kirchlichen

Sachen ging die Anweiſung auf Handhabung des

obwaltenden Religionszuſtandes , auf vernuͤnftige Dul⸗

Dung , und befonders auf . Beobachtung der Religions :

Gleichheit in gemiſchten Kirchſpielen .
:

Unter ben vielen Obſorgen endlich fuͤr den Kir —

chenwohlſtand unterſchieden ſich die fuͤr die Dienſt⸗

beſezungen — davon im folgenden Capitel — und die

får die Erhaltung des Kirchenvermoͤgens , das bei

der Reformation aus den Guͤtern einzelner Kloͤſter,

Kirchen und Stiftungen zuſammen geſchlagen , und den

geiſtlichen Verwaltungen üͤbergeben war . Dieſe

ſtanden zwar unter der Rechnungsobſorge der Kammer ;
aber die Aufſicht auf den kirchlichen Zweck blieb dem

Conſiſtorium uͤbertragen , „ inmaſſen wir “ ſagt deshalb

der §. 86 : „eingedenk ſind , daß nach den — von den

Herſten der augſpurgiſchen Confeſſion anhaͤngigen Fuͤrſten

Aa 2
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„ und Staͤnden , und unter ihnen von Unſern in Gott

„ ruhenden Anherrn —oͤfters bekannten Grundſaͤzen Un⸗

„ſerer Kirche , ſolches eingezogene Kirchengut anders nicht ,

„ als zuvoͤrderſt zu Beſorgung aller Kirchen - Erforderniſſe ,

„ die nicht ihre beſondere hinlaͤngliche Fundation haben ,

„ und dann erſt , ſo weit nach Beſtreitung jener Laſten

„ än Uiberſchuß erſcheint , zu andern gemeinnuͤzigen Ver⸗

„ wendungen dienen kann und ſoll . Dieſe Verwaltungen

„repräſentiren daher das Kirchengut , worauf Unſere

„evangeliſche Landeskirche dotirt und bewidmet iſt , wes⸗

„ halb ſie alle , nach der Reichs - und Landes - Kirchen⸗

„Verfaſſung ſolchem Kirchen - Dotations - Vermoͤgen zu⸗

„ kommende Freiheiten , Rechte und Laſten , jener Came⸗

„ ral⸗Adminiſtration ohnerachtet , auf ſich haben und zu

„ ewigen Tagen behalten “ .

Die einzelnen Pfarr - und Schulpfruͤnden wurden

aber niht weniger fúr Kirchengut erklaͤrt , das den

zeitigen Pfarrern und Schullehrern nur zur Nuznieſung

eingeraͤumt wird . Wenn man dieſe Renten je bei Vaca⸗

turen in Adminiſtration nehmen will — um z. B . eine

gruͤndlichere Kenntniß des Ertrags zu erlangen — ſo ſoll

das Conſiſtorium aufſehen , daß ſolches nur in ſeltenen

Faͤllen, nie zu lang , und mit keiner andern Verwendung
der Erhebungen , als fuͤr dieſelbe Ortskirche oder fuͤr

bedürftige Pfarrer , geſchehe . Beſondere Kirchſpiels⸗

kaſſen ( Heilige genannt ) , deren es zwar im Durlachi⸗

ſchen nur wenige gab ; fromme Stiftungen , beſonders

ie Oyn

nlig
f u Yarr

h A:
furg de

Yni

wm, Waf

indcrz

tnburg

e Surp

fgn, W

fndespoli

imde

knof



M in Og

Mie te

ndergnidi

ui

ion fbn,

jener lafin

zigen Yr:

twaling |

auf Uni

t iſt, wi:

$ +firien

migen jk

mer Gamy

ben undja

n wurde
|

das dan

bantala
tunteja

bei Bao: |

TLE

—HW į

in lina |

I

e odefir

firi :

uhii

bejonni

Ca p. XXIV . 8 373

die Gymnaſien⸗ , Stipendien⸗ und Landalmoſenkaſſen ;

imgleichen die geſellſchaftlichen Kaſſen fur die Witwen

der Pfarrer und Schullehrer — waren unter der Ober⸗

leitung des Conſiſtoriums alle im Zunehmen .

Am Schluß dieſes Capitels verdient bemerkt zu wer⸗
den , daß mehrere Schreiben teutſcher Regierungen —

beſonders von Kurhannover , Sachſen - Gotha , Bran⸗

denburg⸗Onolzbach , Naſſau - Oranien , ja ſelbſt von

der Kurpfalz, unerachtet anderer Spannungen — vor⸗

liegen , worin die badiſche Regierung , auf den Raf ihrer

landespolizeilichen und landwirthſchaftlichen Anſtalten ,

um die Mittheilung ſolcher Verordnungen oder Beſchreik

bungen oft erfuht morden ift -*) .

a Man war zuweilen verlegen , das Buͤndige zu ſolchen Mit⸗

theilungen ſchnell aufzubringen . Die Gerſtlacheriſche Samm⸗

lung war zu lang , und doch in ihrem Zeitumfang zu

kurz . Auch ſpaͤtere bloſe Geſezesauszuͤge konnten nicht

Eingang finden fuͤr den ganzen Zweck des Auslands .

Dieſe aͤltere Wahrnehmung hat jezt den Geſchichtſchreiber

zur vorliegenden Stellung manches ſeiner Capitel mitbe⸗

fimmt . i
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